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Einleiten und Einbringen von Rückständen aus Anlagen der Wasser-
aufbereitung in Abwasseranlagen

Das DVGW-Merkblatt W 222 entspricht dem Merkblatt DWA-M 273.
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Vorwort

Bei der Trinkwasseraufbereitung fallen Rückstände an, deren Entsorgung einen wesentlichen Teil der Auf-

bereitungskosten ausmachen kann. 

Ein möglicher Entsorgungsweg für die anfallenden Rückstände aus der Wasseraufbereitung ist das Ein-

leiten und Einbringen in Abwasseranlagen. Er hat sich in zahlreichen Fällen bewährt, denn die vorhandene 

Infrastruktur einer Abwasseranlage bietet nicht nur eine hohe Entsorgungssicherheit und eine Verein-

fachung des Entsorgungsmanagements, sondern auch die Möglichkeit, positive Wirkungen der Rück-

stände für die Abwasserableitung und Abwasserbehandlung zu nutzen.

Der Hinweis stellt dar, unter welchen Bedingungen das Einleiten und Einbringen von Rückständen aus 

Anlagen der Wasseraufbereitung in Abwasseranlagen möglich und sinnvoll ist. Er ist inhaltlich gleich im 

DWA-Regelwerk als DWA-M 273 erschienen.

Durch das Einleiten oder Einbringen der Rückstände dürfen die Abwasserqualität und die Entsorgungs-

möglichkeiten für Klärschlämme nicht unzulässig beeinträchtigt werden. Der Hinweis macht Angaben zu 

Herkunft und Beschaffenheit der Rückstände, formuliert die technischen Voraussetzungen für die Was-

seraufbereitungs- und Abwasseranlage und zeigt mögliche betriebliche Auswirkungen auf die Abwasser-

anlage auf. Besondere Hinweise werden zur Nutzung eisenhaltiger Rückstände gegeben. Darüber hinaus 

bietet der Hinweis Hilfestellung, bei der kostenmäßigen Beurteilung dieses Entsorgungsweges.

Für die Prüfung der Eignung, die Vorbereitung und Dokumentation dieses Entsorgungsweges sind Check-

listen erstellt. 

Die Prüfung hat in enger Zusammenarbeit zwischen den Betreibern von Wasserversorgungs- und Abwas-

seranlagen zu erfolgen; ggf. sind die zuständigen Behörden zu beteiligen. Dabei kann die Prüfung zu dem 

Ergebnis führen, dass eine Vorbehandlung der Wasserwerksrückstände zweckmäßig oder erforderlich ist. 

Hierzu wird auf das DVGW W 221-2 (A) verwiesen.

Ergibt die Prüfung, dass eine Entsorgung in der Abwasseranlage nicht zulässig, nicht möglich oder nicht 

zweckmäßig ist, sind andere Entsorgungswege für die Wasserwerksrückstände zu wählen. Hierzu wird 

auf das DVGW W 221-3 (A) verwiesen.

Es wird hier nur auf die spezifischen Rückstände aus Wasseraufbereitungsanlagen eingegangen. Rück-

stände aus sonstigen Betriebsstätten der Wasseraufbereitung, wie Laboratorien, Werkstätten, Prüfstellen, 

Aufenthaltsstätten für Betriebs- und Verwaltungspersonal usw. werden in diesem Hinweis nicht behan-

delt.
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Änderungen

Gegenüber DVGW-Merkblatt W 222:1999-08 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

a) inhaltliche Überarbeitung

b) Textabgleich mit Merkblatt DWA-M 273

Frühere Ausgaben
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